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Die Predigt 1 Kirchenrecht
Bemerkungen 7627792

Der utor bietet neben grundsätzlichen Überlegungen Zzu ; Codex” iıne Untersu-
chung, welchen Stellenwert die Predigt darın einnımmt. Er widmet sich dann der rage nach
den ITrägern und dem Inhalt der Wort-Gottes-Verkündigung, wobe:i ın diesem Fall sehr
konkrete Schlußfolgerungen sieht, wıe die Predigt nach der Vorstellung der Kirche aussehen
sollte. (Redaktion)

Die eaCc  ng der rage iın der nachkonziliaren Kanonistik und Gesetzgebung
Wer sich die Mühe macht, das Literaturverzeichnis der seıit eginn des Zweiten
Vatikanischen Konzils (1962) erschienenen an des Archivs für katholıisches Kır-
Chenrech Zzu ema ‚„„Predigt“ durchzusehen, wird bald dem Resultat kom-
INe dafs dieses Feld die Aufmerksamkeit der Kanonisten gut wıe ar nıiıcht be-
ansprucht hat.! Lediglich dem unauthebbar spannungsreichen Verhältnis ZWI1-
schen kirchlichem Lehramt und eologie wWwıe der rage ach der Laienpredigt
wurden einıge Veröffentlichungen gewidmet.
Ahnlich gering ist der Ertrag eiıner Durchmusterung der 56 an umfassenden
Nachkonziliaren Dokumenatıon
er die römische Grundordnung der Priesterbildung® och die VO der eut-
schen Bischofskonferenz verabschiedete KRahmenordnung für die Priesterbildung*
berühren, unbeschadet ihrer pastoralen Ausrichtung 1Im SHANZEN, die zentrale
Aufgabe der Wortverkündigung mehr als andere Bereiche der theologischen
Wissenschaft oder praktischen Ausbildung.
uch die Kerygmatik schneidet mıiıt der Zuteilung VO 1er Semesterwochenstun-
den 1m Studienplan der Priesteramtskandidaten,® verglichen mıit den sechs Wo-
chenstunden homiletischer Ausbildung ünftiger evangelischer Pfarrer,® nıiıcht
gerade glänzend ab

Außer den im folgenden zıtierten Veröffentlichungen weise ich lediglich hın auf Urrutia, De
magıister10 ecclesiastico Oobservationes quaedam ad propositam reformationem partıs lıbri {L,
Rom verdanke ich viele Hınweise.
C_ IC PerRMCL (1979) 327-367; seiner Vorlesung a der Päpstlichen Universitä Gregoriana ın

Die verwendeten Abkürzungen entsprechen dem Verzeichnis ım Grundriß des nachkonziliaren
Kirchenrechts, hrsg VO List! Muüller — chmitz, Regensburg 1980, KTKL
Trier 967-1977; Band ist NIC! besetzt, Band 558 ist der Indexband. F €£11.  N hingewiesen S@e1 aller-
ings aufdie Apostolische Adhortatio aps Paul ‚‚Evangelı nun ban s VOm 1975 AAS
(1976) 576 NKD Nr dieses Dokumentes handelt ber die Homilie Uun): hätte wıe der
ZText mehr Beachtung verdient. Degenhardt nennt ihn ın seinem Geleitwort ın NKD 5/,9
‚„„‚VoNn der Welt aum bemerkt“‘‘, obwohl „Von geschichtlicher Bedeutung‘‘; vgl eb
AAS (1970) NKD (Trier 68263 Die VM der S(C’InstCath herausgegebene
Zeitschrift Semimarıum widmete dem ema ‚„‚De ftormatione ad praedicationem” ımmerhiıin eın e1
Neft (NS das allerdings keinen einzıgen deutschen Beitrag, enthielt.
Veröffentlicht als Nr der Reihe »  1e deutschen Bischöfe”‘‘, onnn 1978

5 NKD (Trier 567
Von dieser Zahl annn [Nan entsprechend dem Lehrangebot 1Im Studiengang Evangelische Theolo-
gıe als Voraussetzung ür as rste Theologische Fxamen In der Evangelischen Kirche iIm eıiın-
and ausgehen; tür ıne entsprechende uskun danke ch Herrn Prot. Schröer VONMN der Univer-
sıtät Bonn
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GONTER ASSENMACHER 

Die Predigt im neuen Kirchenrecht 
Bemerkungen zu cc. 762-772 

Der Autor bietet - neben grundsätzlichen Oberlegungen zum neuen „Codex" - eine Untersu­
chung, welchen Stellenwert die Predigt darin einnimmt. Er widmet sich dann der Frage nach 
den Trägern und dem Inhalt der Wort-Gottes-Verkündigung, wobei er in diesem Fall sehr 
konkrete Schlußfolgerungen sieht, wie die Predigt nach der Vorstellung der Kirche aussehen 
sollte. (Redaktion) 

Die Beachtung der Frage in der nachkonziliaren Kanonistik und Gesetzgebung 

Wer sich die Mühe macht, das Literaturverzeichnis der seit Beginn des Zweiten 
Vatikanisch en Konzils (1962) erschienenen Bände des Archivs für katholisches Kir­
chenrecht zum Thema 11Predigt" durchzusehen, wird bald zu dem Resultat kom­
men, d aß dieses Feld die Aufmerksamkeit der Kanonisten so gut wie gar nicht be­
ansprucht hat. 1 Lediglich dem unaufhebbar spannungsreichen Verhältnis zwi­
schen kirchlichem Lehramt und Theologie wie der Frage nach der Laienpredigt 
wurden einige Veröffentlichungen gewidmet. 
Ähnlich gering ist der Ertrag einer Durchmusterung der 56 Bände umfassenden 
Nachkonziliaren Dokumentation . 2 

Weder die römische Grundordnung der Priesterbildung3 noch die von der Deut­
schen Bischofskonferenz verabschiedete Rahmenordnung für die Priesterbildung4 

berühren, unbeschadet ihrer pastoralen Ausrichtung im ganzen, d ie zentrale 
Aufgabe der Wortverkündigung mehr als andere Bereiche der theologischen 
Wissenschaft oder praktischen Ausbildung. 
Auch die Ken;gmatik schneidet mit der Zuteilung von vier Semesterwochenstun­
den im Studienplan der Priesteramtskandidaten,5 verglichen mit den sechs Wo­
chenstunden homiletischer Ausbildung künftiger evangelischer Pfarrer, 6 nicht 
gerade glänzend ab. 

1 Außer den im folgenden zitierten Veröffentlichungen weise ich led ig lich hin auf F. J. Urrut in, De 
magisterio ecclesiastico observationes quaedam ad propositam reforma tione m partis IV, libri 111, 
C!C: PerRMCL 68 (1979) 327--367; seiner Vorlesung an der Päpstlichen Universität Gregoriana in 
Rom verdanke ich viele Hinweise. 
Die verwendeten Abkürzungen entsprechen dem Verzeichnis im Grundriß des nachkonziliaren 
Kirchenrechts, hrsg. von/. List/ - H. Miiller - H. Schmitz, Regensburg 1980, XXI-XLI. 

2 Trier 1967- 1977; Band 40 ist nicht besetzt, Band 58 ist der Indexband. Eigens hingewiesen sei aller­
d ings auf die Apostolische Adhortatio Papst Paul VI. ,,Evn11gelii 111111tin11di" vom 8. 12. 1975: AAS 68 
(1976) 5-76 = NKD 57. Nr. 43 dieses Dokumentes handelt über die Homilie und hätte wie der 
ganze Text mehr Beachtung verdient./. /. Dege11ilardt nennt ihn in seinem Geleitwort in NKD 57,9 
,,von der Welt kaum bemerkt", obwohl „ von geschichtlicher Bedeutung"; vgl. ebd. 12. 

3 AAS 62 (1970) 321--384 = NKD 25 (Trier 1974) 68-263. Die von der SCinstCath herausgegebene 
Zeitschrift Se111i11nri11111 widmete dem Thema „ De formatione ad praedicationem" immerhin ein ei­
genes Heft (NS 19 [1979] 3-230), das allerdings keinen einzigen deutschen Beitrag enthielt. 

4 Veröffentlicht als Nr. 15 der Reihe „Die deutschen Bischöfe", Bonn 1978. 
5 NKD 25 (Trier 1974) 567. 
6 Von dieser Zahl kann man entsprechend dem Lehrangebot im Studiengang Evangelische Theolo­

gie als Voraussetzung für das Erste Theologische Examen in der Evangelischen Kirche im Rhein­
land ausgehen; für eine entsprechende Auskunft danke ich Herrn Prof. H. Sc/1röer von der Univer­
sität Bonn. 
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ber 1mMm SANZEN scheint u  3 die Predigt nicht ScChHhlecC estie se1n, da{fs
der Gesetzgeber sich veranladfst gesehen hätte, Urc T1a entsprechender Be-
stimmungen all SChaffen
Die Vorschriften, die sich 1 Kirchenrechtsbuch finden, sind entspre-
en Nnapp und unsensationell.
Aufregen könnte eıiınen höchstens, auch wenn INa  a 1eSs ıimmer schon wußte, dafs
die Bewältigung ‚‚aktueller” Fragen, marginal GS1€e auch sSeın mOögen, immer
wieder viele Energien binden kann; dafs deshalb ‚‚das Ordentliche‘‘ oft
nicht die Beachtung findet, die ihm für das en der Kirche zukommt.

FEın eigenes Buch er 111 ‚„‚De Ecclesiae INuUNETIE docendi  44
Zu diesem ‚‚Ordentlichen” gehört ohne Zweifel die Wortverkündigung. Das
wird ganz eutliıc dadurch, da{s ihr der eue eX lurıs Canonici (der

Januar 1983 VO aps Johannes Paul I1 veröffentlicht wurde und ersten
Adventssonntag jenes Jahres ın Ta trat) eINeEeSs seıner insgesamt Bücher wid-
met er {11 ‚„‚De Ecclesiae ILUNETE docendi“.’
Der C IC VO 1917 seinen bekanntlic 1ın Bücher Dieses 5System ist
aus eıner Erweiterung der bereits 1MmM Römischen ec üblichen Dreiteilung
erklären, die Lancelott: (1522-1590) erstmals auf das Kirchenrecht übertrug:®
Römisches Recht CIC 1917 CIC 1983

Normae generales De NOrTMIS generalibus
Personae De ”Personis De populo Dei

De Ecclesiae INUNETE docendi
Res De rebus De Fecclesiae ILUNETE sanctificand:i

De bonis Ecclesiae temporalibus
Acthones De processibus De sanctionibus

De delictis et poen1Ss De processibus
uch WEeNn die rdnung des eine ‚‚Mischform””? darstellt, bei der
SC  1elsl1ıc die Systematik des alten eXber die Anwendung des sogenannten
Iria-munera-Schemas ehr-, Priester-, Hirtenamt)*!° dominiert, ist doch wen1g-
Stens die untragbare Einordnung in das ‚‚5Sachenrecht“‘ des aufgege-
ben
Das Verhältnis VO Wort und Sakrament und deren Wirksamkeit 1mM CGottesdienst
wI1e 1m en der Kirche ware indes sehr viel deutlicher geworden, wenn INa  - e1-
LE  — VO Öörsdor 1968 unterbreiteten Vorschlag ANSCHOIMNIT hätte Danach
hätte eın eigenes, dem ‚‚mınısterıum spirituale” gewidmetes Buch den Dienst

Wort Gottes als Voraussetzung des Gottesdienstes, die Feier der Messe und

Lie Urausgabe erschien als ”ars der AAS (1983) kiıner Intormation kinzelfragen der Text-
eschichte dient als Zeitschrift Communicationes, Rom 1969F die allerdings bei weıtem Nn1IC alle

erlegungen der KOommıission für die Reform des Kırchenrechts wiedergibt. Die für IThema
bedeutsamen Außerungen sind protokolliert: (1974) 54—-56; (1975) 149—160; 1977) 259265

Schmuitz, Retorm des kirchlichen Gesetzbuches Canonistica 1, Trier 1979,
Krämer, Kritische nmerkungen 7Ur 5Systematik eines LiECUEN kirchlichen Gesetzbuches fkKR

147 (1978) 470; die Literatur über die Bedeutung der 5Systematik ıst zusammengestellt bei ( Z
ringer, Zur 5Systematık der kanonischen Ehenichtigkeitsgründe: Afk) 150 (1981) 91 Anm
Zur Geschichte und Problematik dieses Schemas vgl Schick, Die Drei-Amter-Lehre nach Tradi-
Hon ınd / weıtem atıkanıschem Konzil: IK Z 1981) 5/-66; ders., Das Dreitache Amt TI1IS und
der Kirche 171, Bern 1982
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Aber im ganzen scheint es um die Predigt nicht so schlecht bestellt zu sein, daß 
der Gesetzgeber sich veranlaßt gesehen hätte, durch Erlaß entsprechender Be­
stimmungen Abhilfe zu schaffen. 
Die Vorschriften, die sich im neuen Kirchenrechtsbuch finden, sind entspre­
chend knapp und unsensationell. 
Aufregen könnte einen höchstens, auch wenn man dies immer schon w ußte, daß 
die Bewältigung „aktueller" Fragen, so marginal sie auch sein mögen, immer 
wieder so viele Energien binden kann; daß deshalb „ das Ordentliche" oft genug 
nicht die Beachtung findet, die ihm für das Leben der Kirche zukommt. 

Ein eigenes Buch: Liber III „De Ecclesiae munere docendi" 

Zu diesem „Ordentlichen" gehört ohne Zweifel die Wortverkündigung. Das 
wird ganz deutlich dadurch, daß ihr der neue Codex Iuris Canonici (der am 
25. Januar 1983 von Papst Johannes Paul II. veröffentlicht wurde und am ersten 
Adventssonntag jenes Jahres in Kraft trat) eines seiner insgesamt 7 Bücher wid­
met: Liber III „ De Ecclesiae munere docendi". 7 

Der CIC von 1917 faßte seinen Stoff bekanntlich in 5 Bücher. Dieses System ist 
aus einer Erweiterung der bereits im Römischen Recht üblichen Dreiteilung zu 
erklären, d ie G. P. Lance/otti (1522-1590) erstmals auf das Kirchenrecht übertrug:8 

Römisches Red,t 

Personae 

Res 

CIC 1917 
Normae generales 

De Personis 

De rebus 

CIC 1983 
De normis generalibus 

De populo Dei 

De Ecclesiae munere docendi 
De Ecclesiae munere sanctificandi 
De bonis Ecclesiae temporalibus 

Actiones De processibus De sanctionibus 
De delictis et poenis De processibus 

Auch wenn die Ordnung des CIC/1983 eine „ Mischform"9 darstellt, bei der 
schließlich die Systematik des alten Codex über die Anwendung des sogenannten 
Tria-munera-Schemas (Lehr-, Priester-, Hirtenamt)10 dominiert, ist doch wenig­
stens die untragbare Einordnung in das „ Sachenrecht" des CIC/1917 aufgege­
ben. 
Das Verhältnis von Wort und Sakrament und deren Wirksamkeit im Gottesdienst 
wie im Leben der Kirche wäre indes sehr viel deutlicher geworden, wenn man ei­
nen von K. Mörsdorf 1968 unterbreiteten Vorschlag angenommen hätte . Danach 
hätte ein eigenes, dem „ministerium spirituale" gewidmetes Buch 1. den Dienst 
am Wort Gottes als Voraussetzung des Gottesdienstes, 2. die Feier der Messe und 

7 Die Urausgabe erschien als Pars II der AAS 75 (1983). Einer Information zu Einzelfragen der Text­
geschichte dient als Zeitschrift C0111m1111icalio11es, Rom 1969ff., die allerdings bei weitem nicht alle 
Oberlegungen der Kommission für die Reform des Kirchenrechts wiedergibt. Die für unser Thema 
bedeutsamen Äußerungen s ind protokolliert: 6 (1974) 54-56; 7 (1975) 149-160; 9 (1977) 259-265. 

8 H. Schmitz, Reform des kirchlichen Gesetzbuches = Canonistica 1, Trier 1979, 37. 
9 P. Krämer, Kritische Anmerkungen zur Systematik eines neuen kirchlichen Gesetzbuches: AfkKR 

147 (1978) 470; die Literatur über d ie Bedeutung der Systematik ist zusammengestellt bei K. T. Ge­
ringer, Zur Systematik der kanonischen Ehenichtigkeitsgründe: AfkKR 150 (1981) 91 Anm. 2. 

10 Zur Geschichte und Problematik dieses Schemas vgl. L. Schick, Die Drei-Ämter-Lehre nach Tradi­
tion und Zweitem Vatikanischem Konzil: !KZ 10 (1981) 57-66; ders., Das Dreifache Amt Christi und 
der Kirche = EI-IS.T 171, Bern 1982. 
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der übrigen Zeichen des aubDens selbst un als deren Konsequenz cdieer
des Apostolates umfafist ö

Trotzdem ist der eUue ( IC nıcht lediglich eine revidierte Neuauflage des Gesetz-
buchs VO  > 1917 Dies zeigtu. eine kleine 5Synopse des Teils, der uUuns 1er inter-
essiert

I11
Pars De sacramenths Liber Pars
ars [1 De locis temporibus SaCT1S Liber Dars {11
”ars {1I1 De cultu divino Liber pars
”?ars MAGISTERIO ECCLESITIASTIC: 111 ECCLESIAE MUNERE DOCENDI

De divini verbi praedicatione 4 De divını verbi mınısteri0
De catechetica instituthone De verbi Dei praedicatione
De SaCTIS CoOnNcionibus De catechetica institutone
De SAaCTIS missionibus De achone Ecclesiae missionali

De SEMNAT1S Liber IL, pars 1L,
De cholis De educatione catholica21 De instrumenthis commMuUNICAahNONISDe praevia CENSUTa ibrorum

prohibitione sOoclialis et ın specıe de libris
De tidei professione De tidei professione

LiberPars De beneficis
Pars De bonis Ecclesiae temporal.
Die Ersetzung der bisherigen Überschrift ‚„„De magıster10 ecclesiastico” durch den

1te ıst keine bloß kosmetische Mafßnahme hier findet auch ın der Kechts-
sprache seinen uSdruc trotz unzähliger Veröffentlichungen und Be-
teuerungen ıIn der Feier der Weiheliturgie iIimmer wieder erinnert werden mu{
da{fs jedes kirchliche Amt wesentlich ‚‚Sendung zu Dienst‘, miıinısterium ist
Daraus olg hne weiıteres das gute ecCc der Gläubigen, VO den Amtsträgern
die Erfüllung der übernommenen Pflichten un der übertragenen Verantwor-
tung erwarten
Solche Überlegungen 5Systematik un itel tellen keine zweıtrangıgen Fra-
SCn dar, weil der eX als Gesetzbuch keine dogmatischen Grundsätze wieder-
olen sollte, sondern nıcht zuletzt Urc KRechtssprache und Anordnung der
Normen den Erkenntnissen der eologie echnung tragen hat

Die Verkündigung der Frohen Botschaft als erste Pflicht
Wie mißlich letztlich ıst, wWwWenn der Gesetzgeber die Begründung seiner Vor-
schriften ın das Gesetzbuch selbst aufnimmt, STa S1e der Wissenschaft über-
lassen, zeigt sich gleich 762, der mıiıt 1C auf die Geistlichen (vgl. 2078
die Hochschätzung der Predigt unterstreicht.

11 Örsdorf, Zur Neuordnung der 5Systematik des IC AfkK 137 (1968) 19—22; [Nan denkt dabei a
den Titel der estschr. 'olk; Martyria Leiturgia Diakonia, hrsg, Semmelroth Haubst

Rahner, Mainz 1968, die einige für UNser ema sehr wertvolle Artikel enthält; bes Kasper,
Wort und Sakrament S 260-285), der Langemeyer, Die Weisen der Gegenwart Christi 1Im litur-
gischen Geschehen (S zZzu der letztgenannten ematı jetz umfassend: Eisenbach,
Die Gegenwart Jesu Christi 1m Gottesdienst, Mainz 1982
50 sagt ausdrücklich die praefatio des
50 der 'litel der Dissertation Vo Cordes FThSt 9, Frankfurt 19  S
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der übrigen Zeichen des Glaubens selbst und 3. als deren Konsequen z die Werke 
des Apostolates umfaßt. 11 

Trotzdem ist der neue CIC nicht lediglich eine revidierte Neuauflage des Gesetz­
buchs von 1917. 12 Dies zeigtu. a. eine kleine Synopse des Teils, der uns hier inter­
essiert: 

C/C/1917 C/C/1983 
LIBER lll DE REBUS 

Pars I De sacramentis Liber IV, pars 1 
Pars II De Iocis & temporibus sacris Liber IV, pars III 
Pars III De cultu divino Liber IV, pars II 
Pars IV DE MAGISTER/0 ECCLESIASTICO LIBER III DE ECCLESIAE MUNERE DOCENDI 

T. 20 De divini verbi praedicatione T. 1 De divini verbi ministerio 
- De catechetica institutione - De verbi Dei praedicatione 
- De sacris concionibus - De catechetica institutione 
- De sacris missionibus T. 2 De actione Ecclesiae missionali 

T. 21 De seminariis Liber II, pars I, T. 3 
T. 22 De scholis T. 3 De educatione catholica 
T. 23 De praevia censura librorum T. 4 De instrumentis communicationis 

eorumque prohibitione socialis et in specie de libris 
T. 24 De fidei professione T. 5 De fidei professione 

Pars V De beneficiis Liber V 

Pars VI De bonis Ecclesiae temporal. 

Die Ersetzung der bisherigen überschrift „ De magisterio ecclesiastico" durch den 
neuen Titel ist keine bloß kosmetische Maßnahme: hier findet auch in der Rechts­
sprache seinen Ausdruck, woran trotz unzähliger Veröffentlichungen und Be­
teuerungen in der Feier der Weiheliturgie immer wieder erinnert werden muß: 
daß jedes kirchliche Amt wesentlich „Sendung zum Dienst", 13 ministerium ist. 
Daraus folgt ohne weiteres das gute Recht der Gläubigen, von den Amtsträgern 
die Erfüllung der übernommenen Pflichten und der übertragenen Verantwor­
tung zu erwarten. 
Solche überlegungen um Systematik und Titel stellen keine zweitrangigen Fra­
gen dar, weil der Codex als Gesetzbuch keine dogmatischen Grundsätze wieder­
holen sollte, sondern nicht zuletzt durch Rechtssprache und Anordnung der 
Normen den Erkenntnissen der Theologie Rechnung zu tragen hat. 

Die Verkündigung der Frohen Botschaft als erste Pflicht 

Wie mißlich es letztlich ist, wenn der Gesetzgeber die Begründung seiner Vor­
schriften in das Gesetzbuch selbst aufnimmt, s tatt sie der Wissenschaft zu über­
lassen, zeigt sich gleich am c. 762, der mit Blick auf die Geistlichen (vgl. c. 207 § 1) 
die H ochschätzung der Predigt unterstreicht. 

11 K. Mörsdorf, Zur Neuordnung der Systematik des CIC: AfkKR 137 (1968) 19-22; man denkt dabei an 
den Titel der Festschr. H. Volk: Martyria - Leiturgia - Diakonia, hrsg. 0. Se111111e/rot/1 - R. Ha11bst -
K. Rahner, Mainz 1968, d ie einige für unser Thema sehr wertvolle Artikel enthält; bes. W. Kasper, 
Wort und Sakrament (S. 260-285), oder B. Langemeyer, Die Weisen der Gegenwart Christi im litur­
gischen Geschehen (S. 286--307); zu der letztgenannten Thematik jetzt umfassend: F. Eisenbaclr, 
Die Gegenwart Jesu Chris ti im Gottesdienst, Mainz 1982. 

12 So sagt es ausdrücklich die praefatio des CIC/1983, XX. 
13 So der Titel der Dissertation von P. J. Cordes = FThSt 9, Frankfurt 1972. 
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Der afur angegebene Grund die kirchenbildende des Wortes Gottes
hätte einen eindeu Higen Ansatz für eINE Prioritatensetzung enthalten; dieser wird frei-
ich 11170 die letztgültige Textfassung des 762 wieder relativiert:
‚„‚Cum Dei populus primum coadunetur verbo Dei VIVI, quod OTE sacerdotum OMNINO fas est requl-
rnre, us praedicationis magnı habeant sacrı mıinıstr1, Cu ınter praecıpua 1PSoTrTum Officia Sili Fvan-
gelium Dei omnibus annuntare. “
‚„‚Das Oolk Gottes wird A erster Stelle geeint durch das Wort des lebendigen Gottes, das INan mıiıt
ec VOoO Priester verlangt; daher mussen die geistlichen mtstrager den Predigtdienst hochschät-
ZC, denn gehört ihren hauptsächlichen Pflichten, allen das Evangelium verkündigen.“
Warum 1er DE Unterschied VO den Konzilsdokumenten!* un den Entwürten
VO 19  N und 198015 die Verkündigung der Frohen Botschaft nicht mehr den Vor-
rang hat, sondern unter den ‚‚hauptsächlichsten iıchten  s4 rangıert, ist nıicht e1in-
sichtig*!® und auch aus ökumenischen Gründen bedauern.

Predigtrecht und Predigtpflicht der 1sSschofe
Die 1SCHOfe werden ın 756 ‚‚moderatores totius mıinıster11 verbi” ihrer Di-
Ozesen genannt. Dieser Begriff erinnert dje Aussage 1m ekre ber die Hır-
tenaufgabe der 1SCHOTfeEe (Nr 15), diesen ‚‚Leitung, Förderung un utfsicht‘
des gesamten liturgischen Lebens ihrer Bistümer aufgegeben wird.17 In diesem
1n un 1ın Verbindung mıiıt 386 8 wird INan dürfen, dadfs die Bischöfe
nicht blo{(ß selbst das Wort Gottes verkündigen mMussen (vgl 25 1: 1327
S 2 sondern auch afur verantwortlich sSind, daß 1es und WIE 1es
Urc ihre Mitarbeiter geschieht.
An diese doppelte Verantwortung, Urc deren überzeugende Wahrnehmung
der 1INAarucC VO Bischof als ‚‚Mitratragendem Bürokraten‘/18 korrigiert werden
kann, erinnerte bereits 1973 das Directorium de pastorali mınıster1i0 Episcopo-
rum. !? Hier zeigt sich, W as dem Bischof 1 Umgang mit seiner Diözese wıe ür
seinen Klerus wirklich wichtig ist
In /63, für den 1mMm keine Parallele g2ibt, en die grundsätzlichen
Aussagen des Konzils ber die el der 1SCHOfe (LG 21; 8; 27) und ihre
orge für die Gesamtkirche (LG 28 3;6) USdTuUC ın einer konkreten Rechts-
OIMn gefunden: Die usübung des Predigtamtes, das ihnen 1in derel über-
tragen wurde, ist ohne weiıteres überall nicht blo{fßs eın rivileg (MP PastMun I1,1)
der eine Vollmacht (facultas), sondern eın ecCc Es darf LLULI ıIn begründeten
Ausnahmeftfällen Urc eine ausdrückliche Ablehnung des zuständigen Ortsbi-
schofs eingeschränkt werden.
Bei gleichzeitiger Unterstreichung des persönlichen Inanspruchgenommenseins
tut dem Amt der mıiıt dem apsverbundenen Apostelnachfolger als der eigent-

25; 12:
15 Der letzte Satzteil autete 1m Entwurf VO  - 1977 T1S5 miıinıstr1, quıppeuoprımum Offi-

ı1um c1t Evangelium Dei omnibus evangelizandı.” 1980 quıppeuprımum officium sıt
Evangelium Dei omnibus annuntandi. “
Möglicherweise wird die Berichterstattung ber die Vollversammlung der PCR VO: bis
1981, die iIm Band (1983) der Communicathones fortgesetzt wird, Aufschluß darüber geben.

17 Vgl azu Nußbaum, Der Bischof als Liturge der iıhm anvertrauten Teilkirche: Die Kirche 1Im
andel der eit (Festg. Kardinal Höffner), hrsg. VO Groner, öln 1971,

Ratzinger, Geleitwort Delhaye — ers (Hrsg.) Episcopale UNU: (FS Msgr. Gijsen, AS-
sen
Vatikanstadt 1973, bes Nr 55-6'
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Der dafür angegebene Grund - die kirchenbildende Rolle des Wortes Gottes -
hätte eine n eindeutigen Ansatz für eine Prioritätensetzung enthalten; dieser wird frei­
lich durch die letztgültige Textfassung des c. 762 wieder relativiert: 
,,Cum Dei populus primum coadunetur verbo Dei vivi, quod ex ore sacerdotum omnino fasest requi­
rire, munus praedicationis magni habeant sacri ministri, cum inter praecipua ipsorum officia sit Evan­
gelium Dei omnibus annuntiare." 
„Das Volk Gottes wird an erster Stelle geeint durch das Wort des lebendigen Gottes, das man mit 
Recht vom Priester verlangt; daher müssen die geistlichen Amtsträger den Predigtdienst hochschät­
zen; denn es gehört zu ihre n hauptsächlichen Pflichten, allen das Evangelium zu verkündigen." 

Warum hier zu m Unterschied von den Konzilsdokumenten 14 und den Entwürfen 
von 1977 und 198015 die Verkündigung der Frohen Botschaft nicht mehr den Vor­
rang hat, sondern unter den „ hauptsächlichsten Pflichten" rangiert, ist nicht ein­
sichtig16 und auch aus ökumenischen Gründen zu bedauern. 

Predigtrecht und Predigtpflicht der Bischöfe 
Die Bischöfe werden in c. 756 § 2 „ moderatores totius ministerii verbi" ihrer Di­
özesen genannt. Dieser Begriff erinnert an dje Aussage im Dekret über die Hir­
tenaufgabe der Bischöfe (Nr. 15), wo diesen „ Leitung, Förderung und Aufsicht" 
des gesamten liturgischen Lebens ihrer Bistümer aufgegeben wird .17 In diesem 
Sinn und in Verbindung mit c. 386 § 1 wird man sagen dürfen, daß die Bischöfe 
nicht bloß selbst d as Wort Gottes verkünd igen müssen (vgl. LG 25; CD 12; c. 1327 
§ 2 CIC/1917), sondern auch dafür verantwortlich sind, daß dies und wie dies 
durch ihre Mitarbeiter geschieh t. 
An diese doppelte Verantwortung, durch deren überzeugende Wahrnehmung 
der Eindruck vom Bischof als „ mitratragendem Bürokraten" 18 korrigiert werden 
ka nn, erinnerte bereits 1973 das Directorium de pastorali ministerio Episcopo­
rum.19 Hier zeigt sich, was dem Bischof im Umgang mit seiner Diözese wie für 
seinen Klerus wirklich wichtig ist. 
In c. 763, für den es im CIC/1917 keine Parallele gibt, haben die grundsätzlichen 
Aussagen des Konzils über die Weihe der Bischöfe (LG 21; CD 8; 27) und ihre 
Sorge für die Gesamtkirche (LG 23; CD 3;6) Ausdruck in einer konkreten Rechts­
norm gefunden: Die Ausübung des Predigtamtes, das ihnen in der Weihe über­
tragen wurde, ist ohne weiteres überall nicht bloß ein Privileg (MP PastMun II, 1) 
oder eine Vollmacht (facultas), sondern ein Recht. Es darf nur in begründeten 
Ausnahmefällen durch eine ausdrückliche Ablehnung des zuständigen Ortsbi­
schofs eingeschrä nkt werden . 
Bei gleichzeitiger Unterstreichung des persönlichen Inanspruchgenommenseins 
tut es dem Amt der mit dem Papst verbundenen Apostelnachfolger als der eigent-

14 LG 25; CD 12; PO 4. 
15 Der letzte Satzteil lautete im Entwurf von 1977: ,, ... Christi ministri, quippe quorum prinmm offi­

cium sit Evangelium Dei omnibus evangelizandi." 1980: ,, ... quippe quorumprin111111 officium sit 
Evangelium Dei omnibus annuntiandi." 

16 Möglicherweise wird die Berichters tattung über die Vollversammlung der PCR vom 20. bis 28. 10. 
1981, die im Band 15 (1983) der Communicationes fo rtgesetzt wird, Aufschluß darüber geben. 

17 Vgl. dazu O. Nußbaum, Der Bischof als Liturge der ihm anvertrauten Teilkirche: Die Kirche im 
Wandel der Zeit (Festg. Kardinal Höffner), hrsg. von F. Groner, Köln 1971, 303--318. 

18 J. Ratzinger, Geleitwort XI: P. Delhaye- L. Elders (Hrsg.), Episcopale munus (FS Msgr. J. Gijsen, As­
sen 1982). 

19 Vatikanstadt 1973, bes. Nr. 55--65. 
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lichen, ordentlichen un!: unmittelbaren Hırten ihrer Diözesen (CD Ö; 11), als
thentischer Lehrer und Zeugen der ahrheı (LG 25) keinen Abbruch, WEl I1a

feststellt, da{fß die Erwartung, immer eın Bischof erscheine, INUSSeE auch das
Wort verkünden, schlichtweg eine Überforderung bedeutet. Für jeden Prediger
1bt Ja eine el VO  —; Faktoren, die rechtlich schwer oder ar nicht e_
fassen sSind, w1ıe die Ungunst der Stunde, Fremdheit gegenüber bestimmten
Menschen oder Situationen, mangelnde Gelegenheit ZUT Vorbereitung uSW., die
eES nahelegen, VO  a seinem ecCc nicht Gebrauch machen oder ihn VO seiner
Pflicht dispensieren. Keineswegs 11UT ür 1SCHNOfe gilt das Wort des 1SCHNOTIS Igna-
HUuSs VO Antiochien: ‚‚Wenn eın Bischof nicht redegewandt ist un nicht predigen
kann, soll schweigen. Er ist annn Iypos des Vaters, ın dem der Abgrund des
Schweigens ist /47()

Allgemeine Predigtvollmacht für Priester un Diakone
Auf die ın Analogie ZUT Beic  ollmacht (C 967 ıIn für den Bereich der
Gesam  rche vorgesehene und längst überfällige Einräumung der allgemeinen
Predigtvollmacht für jeden Priester un Diakon, dem diese Vollmacht VO seinem
zuständigen Ordinarius nicht entzogen oder eingeschränkt ist, braucht 1er nicht
ausführlich eingegangen werden. *! Priester und Diakone sind Ja UTrcC die
el ZUT Wahrnehmung der damit verliehenen Vollmacht efähigt, freilich nı1e
gelöst VO ihrem Bischof, der sich VOT derelVO ihrer moralischen un intel-
lektuellen Eignung überzeugt hat (vgl. 1340 1029 CIC/1983)
Da ach 767 SS Q die Homilie für jede Messe onn- und Felertagen HC
schrieben ist un für Werktagsmessen mıiıt entsprechender Beteiligung sehr CIND-
ftohlen wird, darf jemand, der ausSswarTts zelebriert, das 1M geforderte Einver-
sStandnıs des für die betreffende Kirche zuständigen Geistlichen (vgl 519; 528

1 561) solange praäsumıleren, bis ihm eiıne gegenteilige Außerung vorliegt, die
ihrerseits begründbar sSeın müßflte
Für die Predigt 0DOr rdensleuten ın deren eigenen Gottesdiensträumen verlangt

765 die Erlaubnis des zuständigen Oberen, wobei diese durchaus einschlu{fs-
Welse gegeben sSeıin annn

Lai:enpredigt
766 regelt die Zulassung VO  3 Laien AT Predigt ın Kirchen und Oratorien,** die

1m ( 1347 kategorisch verboten WaTr Sie ist jetzt gestattet, sofern
die mstande S1e notwendig oder nützlich machen. Die nähere Umschreibung
dieser ist den Bischofskonferenzen überlassen, damıt eın den örtlichen Ver-
ältnissen ANSCIHNECSSCNES Urteil erleichtert und gleichzeitig eine einheitliche Pra-
X1S in einem bestimmten Gebiet gewährleistet ist

Epheserbrief G: dazu Bıeder, Zur Deutung des kirchlichen Schweigens bei lgnatıus VO
Antiochien IhzZ (1956) 208

21 azu mıiıt weıteren Hinweisen: Schmitz, Die Beauftragung ZUuU Predigtdienst: fkKr 149
5056

Ansprachen außerhalb dieser Mauern sind nıcht ertailit 50 richtig der Grundsatz bleibt, da{fs gestat-
tet ist, Was das ec N1IC verbietet, wichtig cheint doch auch, diesen Freiraum nicht der Will-
kür 7} überlassen; vgl Schmuitz, Beauftragung 61
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liehen, ordentlichen und unmittelbaren Hirten ihrer Diözesen (CD 8; 11), als au­
thentischer Lehrer und Zeugen der Wahrheit (LG 25) keinen Abbruch, wenn man 
feststellt, daß die Erwartung, wo immer ein Bischof erscheine, müsse er auch das 
Wort verkünden, schlichtweg eine Oberforderung bedeutet. Für jeden Prediger 
gibt es ja eine ganze Reihe von Faktoren, die rechtlich schwer oder gar nicht zu er­
fassen sind, wie die Ungunst der Stunde, Fremdheit gegenüber bestimmten 
Menschen oder Situationen, mangelnde Gelegenheit zur Vorbereitung usw., die 
es nahelegen, von seinem Recht nicht Gebrauch zu machen oder ihn von seiner 
Pflicht dispensieren. Keineswegs nur für Bischöfe gilt das Wort des Bischofs Igna­
tius von Antiochien:,, Wenn ein Bischof nicht redegewandt ist und nicht predigen 
kann, soll er schweigen. Er ist dann Typos des Vaters, in dem der Abgrund des 
Schweigens ist. " 20 

Allgemeine Predigtvollmacht für Priester und Diakone 

Auf die in Analogie zur Beichtvollmacht (c. 967 § 2) in c. 764 für den Bereich der 
Gesamtkirche vorgesehene und längst überfällige Einräumung der allgemeinen 
Predigtvollmacht für jeden Priester und Diakon, dem diese Vollmacht von seinem 
zuständigen Ordinarius nicht entzogen oder eingeschränkt ist, braucht hier nicht 
ausführlich eingegangen zu werden. 21 Priester und Diakone sind ja durch die 
Weihe zur Wahrnehmung der damit verliehenen Vollmacht befähigt, freilich nie 
gelöst von ihrem Bischof, der sich vor der Weihe von ihrer moralischen und intel­
lektuellen Eignung überzeugt hat (vgl. c. 1340 § 1 CIC/1917; c. 1029 CIC/1983). 
Da nach c. 767 §§ 2, 3 die Homilie für jede Messe an Sonn- und Feiertagen vorge­
schrieben ist und für Werktagsmessen mit entsprechender Beteiligung sehr emp­
fohlen wird, darf jemand, der auswärts zelebriert, das im c. 764 geforderte Einver­
ständnis des für die betreffende Kirche zuständigen Geistlichen (vgl. cc. 519; 528 
§ 1; 561) solange präsumieren, bis ihm eine gegenteilige Äußerung vorliegt, die 
ihrerseits begründbar sein müßte. 
Für die Predigt vor Ordensleuten in deren eigenen Gottesdiensträumen verlangt 
c. 765 die Erlaubnis des zuständigen Oberen, wobei diese durchaus einschluß­
weise gegeben sein kann. 

Laien predigt 

C. 766 regelt die Zulassung von Laien zur Predigt in Kirchen und Oratorien, 22 die 
im CIC/1917 (c. 1342 § 2) kategorisch verboten war. Sie ist jetzt gestattet, sofern 
die Umstände sie notwendig oder nützlich machen. Die nähere Umschreibung 
dieser Fälle ist den Bischofskonferenzen überlassen, damit ein den örtlichen Ver­
hältnissen angemessenes Urteil erleichtert und gleichzeitig eine einheitliche Pra­
xis in einem bestimmten Gebiet gewährleistet ist. 

20 Epheserbrief 6,1; vgl. dazu W. Bieder, Zur Deutung des kirchlichen Schweigens bei lgnatius von 
Antiochien: ThZ 12 (1956) 28-43. 

21 Vgl. dazu mit weiteren Hinweisen: H. Sclimitz, Die Beauftragung zum Predigtdienst: Afk.Kr 149 
(1980) 50--56. 

22 Ansprachen außerhalb dieser Mauern sind nicht erfaßt. So richtig der Grundsatz bleibt, daß gestat­
tet ist, was das Recht nicht verbietet, so wichtig scheint doch auch, diesen Freiraum nicht der Will­
kür zu überlassen; vgl. Sclimitz, Beauftragung 61. 
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Immer ist allerdings 767 ZUu eachten, der die Bedeutung der Homulie
ter den Formen der Predigt hervorhebt und S1e als Teil der iturgie ohne Nennung
einer Ausnahme dem Priester der Diakon reserviert Im Interesse er Betroffe-
nNe  - muülste bald unmi(ßßverständlich geklärt werden, ob damıt die ach mancherlei
Diskussionen Hre Reskripte der Kleruskongregation für den deutschsprachi-
SCn aum eröffneten Sonderrechte*> entsprechend intach hinfällig sind
oder weiıter verlängert werden.

Die besondere Bedeutung der Homilie
Der eUe exX bietet wWwIıe seın orgänger weder eine Detfinition der Predigt
überhaupt och ihrer einzelnen Arten, auch nıicht der Homiulie Ihr widmet er Je-
doch, entsprechend ihrer besonderen Bedeutung, einen eigenen Canon 767)
ach Nr 54 der Instruktion VO 26 1964 ZUT Liturgiekonstitution““ annn
‚„‚Homilie”““ jene Deutung eines lextes AauUs der HI Schrift, dem Ordinarium der
Proprium der Messe genannt werden, die sowochl das Mysterium, das gefeiert
wird, wıe die besonderen Bedürfnisse der Hörer beachtet. Die genannten Fle-
menteensich auch ın der Allgemeinen Einführung ZUu Römischen Mefßbuch
(Nr die Homiilie die ‚‚Nnotwendige Nahrung für das christliche en  44
el
Es i1st 1er nıcht der Ort un auch nicht ın die Kompetenz des Kirchenrecht-
lers, das Verhältnis VO Liturgie und Verkündigung synthetisch darzustellen,
wWOo die Vorschriften des 767 ın diesem Zusammenhang verstehen sind
und ihr unabweisbares Gewicht erhalten.?*® Der Dienst Wort ın einem ganz
umtassenden 1nnn hat den Vorrang VOT en anderen ufgaben. Deshalb ıst
wI1Ie bereits gesagt, außerordentlic bedauerlich, da{fs diese Aussage keine Auf-
nahme 1mMm endgültigen Text des gefunden hat
Die Homiilie ist ach 767 In allen Gemeimdemessen Üan Sonntagen und vorgeschrıe-
henen Feiertagen halten (SC 2 vgl demgegenüber 1344 CICAELZ) Für
Ausnahmen VO dieser ege wird eın schwerwiegender Grund verlangt, der S1-

Finen ute Überblick mıit Lit. bietet die Einleitung VO Lehmann zu 5Synodenbeschlufß ‚‚Die
Beteiligung der Laien der Verkündigung”‘: 5Synode L 153—-169; die L eb  Q 153 Anm 2;
könnte Och erganzt werden durch den ursprünglich als Gutachten Beitrag VOnNn

Ewers, An extira Missam ın SAaCTIS celebrationibus, ut homines laici conscribant habe-
ant, indulgendum sit?: estg atten, 247-251, und Socha, Was MaAaC die Laien zZu amtlichen
Verkündigern: IhGl] 54I vgl auch Anm 21
AAS deutscher Text Zweites Vatikanisches Konzil, Dokumente {L, TIrier 1965,
un!: mıt eiınem Kommentar VO Kennings als Heft der Keihe p ‚Lebendiger Gottesdienst  44 Mün-
ster 1965

25 Diese ‚‚Allgemeine Einführung” tindet sich ın deutscher 5Sprache ım Band des eutschen Mefls-
buchs; uch NKD (2 Trier 1974, un mıiıt einem Kommentar VO Lengeling als
eft der Keihe ‚‚Lebendiger Gottesdienst“‘‘, Münster 1970
Ich möchte lediglich mıiıt dem 1n WEeIS auf einıge Auftfsätze eın padar Stichworte dazu geben und
ben den 89I1, 889, 913, 1063 die Vorbemerkungen der einzelnen Faszikel des Rituale eıner Lek-
TE empfehlen, WOTaUuUs klar hervorgeht, wıe fragwürdig jede Sakramentenspendung hne VOUOI -

ausgehende und begleitende Verkündigung ıst
Semmelroth, Wortverkündigung und 5Sakramentenspendung als dialogisches Zueinander: Cath
(1961) 43—60; Rıes, Die katholische Predigt ach dem Zweiten Vatikanischen Konzil: Cath

(1972) 243-269, darin besonders Das Selbstverständnis der Kirche als der Kirche des Wor-
tes und des 5Sakramentes; leider 11UT italienisch: Vagaggint, La Liturglia rinnovata © le esigenze
dell” annunzı0o della parola di Dio: Seminarium 19 1979) und umgekehrt der Titel des
Kommentars VO Schürmann über as lutherisch/katholische Dokument ‚‚Das Herrenmahl‘:
Die Eucharistiefeier als SUuTMMNMMa et compendium Evangeli: IThGl 71
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Immer is t allerdings c. 767 § 1 zu beachten, der die Bedeutung der Homilie 
ter den Formen der Predigt hervorhebt und sie als Teil der Liturgie ohne Nennung 
einer Ausnahme dem Priester oder Diakon reserviert. Im Interesse aller Betroffe­
nen müßte bald unmißverständlich geklärt werden, ob damit die nach mancherlei 
Diskussionen durch Reskripte der Kleruskongregation für den deutschsprachi­
gen Raum eröffneten Sonderrechte23 entsprechend c. 6 einfach hinfällig sind 
oder weiter verlängert werden. 

Die besondere Bedeutung der Homilie 

Der neue Codex bietet-wie sein Vorgänger - weder eine Definition der Predigt 
überhaupt noch ihrer einzelnen Arten, auch nicht der Homilie. Ihr widmet er je­
doch, entsprechend ihrer besonderen Bedeutung, einen eigenen Canon (767). 
Nach Nr. 54 der Ins truktion vom 26. 9. 1964 zur Liturgiekonstitution24 kann 
„Homilie" jene Deutung eines Textes aus der HI. Schrift, dem Ordinarium oder 
Proprium der Messe genannt werden, die sowohl das Mysterium, das gefeiert 
wird, wie die besonderen Bedürfnisse der Hörer beachtet. Die genannten Ele­
mente finden sich auch in der Allgemeinen Einführung zum Römischen Meßbuch 
(Nr. 41), 25 wo die Homilie die „ notwendige Nahrung für das christliche Leben" 
heißt. 
Es ist hier nicht der Ort und fällt auch nicht in die Kompetenz des Kirchenrecht­
lers, das Verhältnis von Liturgie und Verkündigung synthetisch darzustellen, 
obwohl die Vorschriften des c. 767 in diesem Zusammenhang zu verstehen sind 
und ihr unabweisbares Gewicht erhalten. 26 Der Diens t am Wort in einem ganz 
umfassenden Sinn hat den Vorrang vor allen anderen Aufgaben. Deshalb ist es, 
wie bereits gesagt, außerordentlich bedauerlich, daß diese Aussage keine Auf­
nahme im endgültigen Text des CIC/1983 gefunden hat. 
Die Homilie ist nach c. 767 § 2 in allen Gemeindemessen an Sonntagen und vorgeschrie­
benen Feiertagen zu halten (SC 52; vgl. demgegenüber c. 1344 § 1 CIC/1917) . Für 
Ausnahmen von dieser Regel wird ein schwerwiegender Grund verlangt, der si-

23 Einen guten Oberblick mit Lit. bietet die Einleitung von K. Lelr111n1111 zum Synodenbeschluß „Die 
Beteiligung der Laien an der Verkündigung": Synode I, 153- 169; die Lit. ebd. 153f. Anm. 2; 3 
könnte noch ergänzt werden durch den ursprünglich als Gutach ten erstatteten Beitrag von 
H. Ewers, An extra Missam in sacris celebrationibus, u t homines laici sermones conscribant et habe­
ant, indulgendum sit?: Festg. Flntte11, 247-251, und H. Soclrn, Was macht d ie Laien zu amtlichen 
Verkündigern: ThGI 63 (1973) 437-454; vgl. auch Anm. 21. 

24 AAS 56 (1964) 877-900; deutscher Text: Zweites Vatikanisches Konzil, Dokumente III, Trier 1965, 
und mit einem Kommentar von H. Re1111i11gs als Heft 7 der Reihe „ Lebendiger Gottesdienst", Mün­
ster 1965. 

25 Diese „Allgemeine Einführung" findet sich in deutscher Sprache im 1. Band des Deutschen Meß­
buchs; auch: NKD 19 (2. A. Trier 1974, 30-229) und mit einem Kommentar von E. /. Le11geli11g als 
Heft 17/18 der Reihe „Lebendiger Gottesd iens t", Münster 1970. 

26 Ich möchte lediglich mit d em Hinweis auf einige Aufsätze ein paar Stichworte dazu geben und ne­
ben den cc. 851, 889, 913, 1063 die Vorbemerkungen der einzelnen Faszikel des Rituale einer Lek­
türe empfehlen, woraus klar hervorgeht, wie fragwürdig jede Sakrame ntenspendung ohne vor­
ausgehende und begleitende Verkündigung is t. 
0. Se111111elrollr, Wortverkündigung und Sakramentenspendung als dialogisches Zueinander: Cath 
15 (1961) 43-60; /. Ries, Die katholische Predigt nach dem Zweite n Vatikanischen Konzil: Cath 26 
(1972) 243-269, darin besonders 244-253: Das Selbstvers tändnis der Kirche als der Kirche des Wor­
tes und des Sakramentes; leider nur italienisch: C. Vngnggini, La Liturgia rinnovata e Je esigenze 
dell' annunzio della parola di Dio: Seminarium NS 19 (1979) 85-118; und umgekehrt der Titel des 
Kommentars von H. Sclriimzn1111 über das lutherisch/katholische Dokument „Das Herrenmahl" : 
Die Eucharis tiefeier als summa et compendium Evangelii: ThGI 71 (1981) 406-437. 
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cherlich nıcht mıit der Erwartung bestimmter Gottesdienstbesucher oder der Be-
quemlichkeit einıger Zelebranten gegeben ist Sowohl die mancherorts übliche
stille Messe ohne Predigt” en onntagmorgen wI1ıe die Sar nıiıcht unbe-

jebten ‚‚Predigtferien“‘ erscheinen zumindest als außerordentlich (ragwürdig,
Wenn nicht als abusus. Für den, der eın Lebensverhältnis Zu Wort Gottes hat,
wird die Predigt keine VO außen auferlegte ast se1n, die ihn überfordert; S1€E
wird auch nicht in das vielbeklagte Wortgeklingel oder einen Verbalismus entar-
ten, weil der, der sich Zu Wort tellt, wahrscheinlich weniger reden kann, aber
mehr hat.?7

767 empfiehlt nicht L1IUT bei den Kasualıen, sondern auch 1n entsprechend be-
suchten Werktagsmessen, besonders 1Im Advent un ın der Fastenzeıt (vgl die VOTI-

geschriebenen eigenständigen Advents- un Fastenpredigten ach 1346
eine Homilie halten €e1 ist die Wahrnehmun dieser ıchten

nıcht mehr wWwIıe 1m acC des Pfarrers persönlich; el bleibt freilich für die
gewissenhafte Befolgung der Vorschriften verantwortlich (c 767 4; 528

Gehalt und Gestalt der Predigt eın verbindlicher Predigtplan?
Die Bedeutung der Homilie wächst ständig, weil S1E nicht LUr der hervorragendste
Ort der Glaubenserziehung ist,+5 sondern für immer mehr Christen ach dem schu-
ischen Religionsunterricht un der Sakramentenkatechese der eiInZIgE OUrt,
dem iıhr Glaube weiıter gebi  e wird.
uch VO  »3 er ist die sehr globale Bestimmung VO  - 767 ber den Inhalt
der Homilie (vgl 6_ 10 wonach S1e „im Lauf des Kirchenjahres
die Geheimnisse des Glaubens und Normen des christlichen Lebens‘“ darstellen
sollen, In Verbindung mit 76() lesen un: ın ihren Konsequenzen sorgfältig
N überlegen: 76() nenn zunächst fünf Säulen, auf die sich der Dienst Wort
stüuützen mMu Schrift, Tradition, Liturgie, Lehramt un en der Kirche
Im NnscChlu 12 heifßt annn weiter: ‚‚Das Geheimnis Christi soll umfas-
send (integre) dargelegt werden un treu  44 Nur auf das integre”” (vgl 386; 528

1) möchte ich 1 Zusammenhang des oben Gesagten die Aufmerksamkeit len-
ken, weil die kritische Kevision eigener un mitbrüderlicher Predigtpraxis zeigte,
dafß 1mM Lauf derre doch eine el VO  - spekten des Mysteriums hri-
st1 Adaus welchen Gründen auch immer nicht behandelt wurde un auch
Fragen christlicher Lebensführung übrig blieben, die I1a  - in der Predigt lieber
nicht berührte.*?
hne den Gottesdienst ZUT Schule umfunktionieren wollen und hne für e1in
totales Reglement plädieren, scheint MIr der Gedanke eiInNes ber die er1K0-
penordnung hinausgehenden verbindlichen Predigtplanes 1 Interesse der Gottes-
dienstbesucher geradezu geboten.

Vgl Josuttıs, Der Pfarrer iıst anders, München 1982, 1 vgl uch 219%t.
Coffy La celebration, lieu de l’education de la fOi La Maison-Dieu 140 (1979) 254 mıiıt Bezug auf

die Bischofssynode 1977; vgl auch Pfammatter — Furger, Liturgie als Verkündigung er 6,
FEinsiedeln 1977, rezensiert VOon Lengeling: IhRv (1978) 3727.330)
Vgl azu uch die erheblichen Unterschiede der rwartungen, die Priester un Laien die Pre-
digten Rauscher, Im Kontext der >Synodenumfrage. Parallele und divergierende Meinungen
bei Priestern und Katholiken: Forster (Hg.), Priester zwischen Anpassung und Unterscheidung,
Freiburg 1974,

cherlich nicht mit der Erwartung bestimmter Gottesdienstbesucher oder der Be­
quemlichkeit einiger Zelebranten gegeben ist. Sowohl die mancherorts übliche 
,,stille Messe ohne Predigt" am frühen Sonntagmorgen wie die gar nicht unbe­
liebten „ Predigtferien" erscheinen zumindest als außerordentlich fragwürdig, 
wenn nicht als abusus. Für den, der ein Lebensverhältnis zum Wort G ottes hat, 
wird die Predigt keine von außen auferlegte Last sein, die ihn überfordert; sie 
wird auch nicht in das vielbeklagte Wortgeklingel oder einen Verbalismus entar­
ten, weil der, der sich zum Wort stellt, wahrscheinlich weniger reden kann, aber 
mehr zu sagen hat. 27 

C. 767 §3 empfiehlt nicht nur bei den Kasualien, sondern auch in entsprechend be­
suchten Werktagsmessen, besonders im Advent und in d er Fastenzeit (vgl. die vor­
geschriebenen eigenstä ndigen Advents- und Fastenpredigten nach c. 1346 § 1 
CIC/1917) eine Homilie zu halten. Dabei ist die Wahrnehmung dieser Pflichten 
nicht mehr wie im CIC/1917 Sache des Pfarrers persönlich; er bleibt freilich für die 
gewissenhafte Befolgung der Vorschriften veran twortlich (c. 767 § 4; c. 528 § 1). 

Gehalt und Gestalt der Predigt - ein verbindlicher Predigtplan? 

Die Bedeutung der Homilie wächst ständig, weil sie nicht nur der heroorragendste 
Ort der Glaubenserziehung ist, 28 sondern für immer mehr Chris ten nach dem schu­
lischen Religionsunterricht und der Sakramentenkatechese der einzige Ort, an 
dem ihr Glaube weiter gebildet wird. 
Auch von daher ist die sehr globale Bestimmung von c. 767 § 1 über den Inhalt 
der Homilie (vgl. c. 1347 § 1 CIC 1917), wonach sie „im Lauf des Kirchenjahres 
die Geheimnisse des Glaubens und Normen des christlichen Lebens" darstellen 
sollen, in Verbindung mit c. 760 zu lesen und in ihren Konsequenzen sorgfältig 
zu überlegen: c. 760 nennt zunächst fünf Säulen, auf die sich der Dienst am Wort 
stützen muß: HI. Schrift, Tradition, Liturgie, Lehramt und Leben der Kirche. 
Im Anschluß an CD 12 heißt es dann weiter: ,,Das Geheimnis Christi soll umfas­
send (integre) dargelegt werden und treu ." Nur auf das,, integre" (vgl. cc. 386; 528 
§ 1) möchte ich im Zusammenhang des oben Gesagten die Aufmerksamkeit len­
ken, weil die kritische Revision eigener und mitbrüderlicher Predigtpraxis zeigte, 
daß im Lauf der Jahre doch eine ganze Reihe von Aspekten des Mysteriums Chri­
sti -aus welchen Gründen auch immer - nicht behandelt wurde und auch genug 
Fragen christlicher Lebensführung übrig blieben, die man in der Predigt lieber 
nicht berührte. 29 

Ohne den Gottesdienst zur Schule umfunktionieren zu wollen und ohne für ein 
totales Reglement zu plädieren, scheint mir der Gedanke eines über die Periko­
penordnung hinausgehenden verbindlichen Predigtplanes im Interesse der Gottes­
dienstbesucher geradezu geboten. 

27 Vgl. M. ]osuttis, Der Pfarrer ist anders, München 1982, 104, vgl. auch 102- 104, 219 f. 
28 R. Coffy, La celebration, lieu de l'education de la foi: La Maison-Dieu 140 (1979) 25-40 mit Bezug auf 

die Bischofssynode 1977; vgl. auch J. Pfammatter- F. Frirger, Liturgie als Verkündigung = ThBer 6, 
Einsiedeln 1977, rezensiert von E. ]. Lengeli11g: ThRv 74 (1978) 327-330. 

29 Vgl. dazu auch d ie erheblichen Unterschiede der Erwar tungen, die Pries ter und Laien an die Pre­
digt haben: A . Rauscher, Im Kontext der Synodenumfrage. Parallele und d ivergierende Meinungen 
bei Pries tern und Katholiken: K. Forster (Hg.), Priester zwischen Anpassung und Unterscheidung, 
Freibu rg 1974, 104 f. 
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Es xibt dafür Ansätze, *9 die weder den Tod einer notwendigen Mystagogie be-
deuten och das Ende der ‚‚persönlichen Note‘‘.
In eiINem olchen Predigtplan nähme ann konkrete Gestalt arnl, Was 768 ın SAr
sammenfassung VO 12 mıit Formulierungen umschreibt, ın denen wohl jeder
SeINeEe Predigtthemen sanktioniert sieht und die allgemein sind, dafß S1E kaum
jemanden herausfordern:

Die der Ehre Gottes und dem eil der Menschen dienende Glaubens- und Sittenlehre;
die Te der Kıirche ber reiıNeEel und Würde der menschlichen DPerson;
FEinheit und Stabilität der Familie und deren Aufgabe;
die Pflichten gegenüber der menschlichen Gesellschaft;
die dem Willen Gottes entsprechende Ordnung der zeitlichen Dinge.

uch die Beschreibung der Form, Cdie die Predigt annehmen soll (‚,‚dem Ver-
ständnis der Zuhörer angepafst und den Notwendigkeiten der Zeit angemessen‘‘;

769), ist dem Zweiten Vatikanischen Konzil (CD 13) entnommen Sie ersetzt
der nhaltliche wıe stilistische ahnungen miteinander Vel-

band Hier Ööffnet sich eın weıtes, den Bereich des Kechts überschreitendes Feld
Jede och hilfreiche Methode kann Ja LIUT annn WITKIlıc Zu Zuge kommen,
wenn ihr entsprechende altungen korrespondieren. Ist die Vermittlung der Me-
thoden Aufgabe der Homiletik, 1st die Bildung der entsprechenden Hal-
tungen eın Ziel der spirituellen Erziehung der Geistlichen. *! Gerade 1er dispen-
sıert der EX nicht VO der Lektüre un der Umsetzung der Konzilstexte.

Predigten aus besonderen Anlässen und für besondere Zielgruppen
770 grei auf 1349 zurück und behandelt als besondere For-

INe  - der Predigt ausdrücklich Einkehrtage und Volksmissionen, für deren Durchfüh-
Iung die Diözesanbischöfe entsprechende Vorschriften erlassen sollen; deren Be-
achtung ist wiederum der Verantwortung der Pfarrer anheimgegeben.

771 S 1 ist völlig ne  e un tragt der ın uUuNseTeT eit ungeheuer gewachsenen ”Pa-
lette der Berufte wıe der ständig zunehmenden Mobilität echnung, die ür INan-
che Menschen auf ängere oder kürzere eıit Lebensumstände mıit sich bringen,
die S1e der ordentlichen Deelsorge weıthın entziehen: auch S1E chärft dieser
Canon besonders den Bischöfen und Pfarrern eın dürtfen deshalb nicht der Ver-
kündigung des Wortes Gottes entbehren. Über die Wege, wıe S1E erreichen
SINd, schweigt sich der CIC seiner Natur gemä aus, ı1l INan nicht ın den 7772

genannten Rundftfunk- un!: Fernsehansprachen einen Hinwels sehen.
771 hält die orgze dıe Nichtglaubenden (c 1350) sprach och VO

den Nichtkatholiken) wach. Diese befinden sich oft unter est- der Irauergästen
oder unter den Personen, die VO Amts A kirc  ıchen Feiern teilnehmen

Vgl wa die als Manuskript veröffentlichten Predigtanregungen des Aachener Bischofs Hem-
merle, die die ‚‚Verkündigung des (CGanzen AQUS der Mitte“ versuchen; Geschichte un!‘ Entwurf eines
Dreijahres-Homilienplanes ber das Glaubensganze, den die amerikanısche Homiletic an Pasto-
ral Review Juni 1979 veröffentlichte, tfindet I1an ın deutscher Übersetzung: Theologisches Nr
115/November 1979, 3401 f
Man 1e5 hierzu mıit ewinn den Auftsatz VOn Zerfafs, Die Last des Taufgesprächs: Zeichen des
Glaubens es Fischer), hrsg. VO Auf der Maur Kleinheyer, Einsiedeln 1972,
ort wıe 1er gl Es geht „nich ın erster Linie die Vermittlung VO Wissensinhalten, sondern

die Einübung 1ın den Glauben als Lebensstil und In die Kirche als Lebensgemeinschaft Wer
sich einsetzt, sich au  N Wer gewıinnen will, riskiert Verluste  s ebd 221)
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Es gibt dafür Ansätze, 30 die weder den Tod einer notwendigen Mystagogie be­
deuten noch das Ende der „ persönlichen Note". 
In einem solchen Predigtplan nähme dann konkrete Gestalt an, was c. 768 in Zu­
sammenfassung von CD 12 mit Formulierungen umschreibt, in denen wohl jeder 
seine Predigtthemen sanktioniert sieht und die so allgemein sind, daß sie kaum 
jemanden herausfordern: 
- Die der Ehre Gottes und dem Heil der Menschen d ienende G laubens- und Sittenlehre; 
- die Lehre der Kirche über Freiheit und Würde der menschlichen Person; 
- Einheit und Stabilität der Familie und deren Aufgabe; 
- die Pflichten gegenüber der menschlichen Gesellschaft; 
- die dem Willen Gottes entsprechende Ordnung der zeitlichen Dinge. 

Auch die Beschreibung der Form, die die Predigt annehmen soll (,,dem Ver­
ständnis der Zuhörer angepaßt und den Notwendigkeiten der Zeit angemessen"; 
c. 769), ist dem Zweiten Vatikanischen Konzil (CD 13) entnommen. Sie ersetzt 
c. 1347 § 2 CIC/1917, der inhaltliche wie stilistische Mahnungen miteinander ver­
band. Hier öffnet sich ein weites, den Bereich des Rechts überschreitendes Feld: 
Jede noch so hilfreiche Methode kann ja nur dann wirklich zum Zuge kommen, 
wenn ihr entsprechende Haltungen korrespondieren. Ist die Vermittlung der Me­
thoden u . a. Aufgabe der Homiletik, so ist die Bildung der entsprechenden Hal­
tungen ein Ziel der spirituellen Erziehung der Geistlichen. 31 Gerade hier dispen­
siert der Codex nicht von der Lektüre und der Umsetzung d er Konzilstexte. 

Predigten aus besonderen Anlässen und für besondere Zielgruppen 

C. 770 greift z . T. auf c. 1349 CIC/1917 zurück und behandelt als besondere For­
men der Predigt ausdrücklich Einkehrtage und Volksmissionen, für deren Durchfüh­
rung die Diözesanbischöfe entsprechende Vorschriften erlassen sollen; deren Be­
achtung ist wiederum der Verantwortung der Pfarrer anheimgegeben. 
C. 771 § 1 ist völlig neu und trägt der in unserer Zeit ungeheuer gewachsenen Pa­
lette der Berufe wie der ständig zunehmenden Mobilität Rechnung, die für man­
che Menschen auf längere oder kürzere Zeit Lebensumstände mit sich bringen, 
die sie der ordentlichen Seelsorge weithin entziehen: auch sie - so schärft dieser 
Canon besonders den Bischöfen und Pfarrern ein - dürfen deshalb nich t der Ver­
kündigung des Wortes Gottes entbehren. Ober die Wege, wie sie zu erreichen 
sind, schweigt sich der CIC seiner Natur gemäß aus, will man nicht in den c. 772 
§ 2 genannten Rundfunk- und Fernsehansprachen einen Hinweis sehen. 
C. 771 § 2 hält die Sorge um die Nichtglaubenden (c. 1350 CIC/1917 sprach noch von 
den Nichtkatholiken) wach. Diese befinden sich oft unter Fest- oder Trauergästen 
oder unter den Personen, d ie von Amts wegen an kirchlichen Feiern teilnehmen 

30 Vgl. etwa die als Manuskript veröffentlichten Predigtanregungen des Aachener Bischofs K. He111-
111erle, die die „ Verkündigung des Ganzen aus der Mitte" versuchen; Geschichte und Entwurf eines 
Dreijahres-Homilien planes über das Glaubensganze, den die amerikanische Homiletic and Pasto­
ral Review Juni 1979 veröffentlichte, findet man in deutscher Obersetzung: Theologisches Nr. 
U S/November 1979, 3401 ff. 

3 1 Man lies t hierzu mit Gewinn den Aufsatz von R. Zerfnß, Die Last des Taufgesprächs: Zeichen des 
Glaubens (Fes tg. B. Fischer), hrsg. von H. A11f der Mn11r- B. Klei11heyer, Einsiedeln 1972, 219- 232. 
Dort wie hier gilt: Es geht „ nicht in erster Linie um die Vermittlung von Wissensinhalten, sondern 
um die Einübung in den Glauben als Lebensstil und in die Kirche als Lebensgemeinschaft . . . Wer 
sich einsetzt, setzt sich aus. Wer gewinnen will, riskiert Verluste ." (ebd. 221). 
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mMmussen Diese Menschen sind iın der ege ür eın Wort indirekter Ansprache
durchaus empfänglich, registrıeren andererseits es Koutinemäfsige oder TON-
tal/Aggressive mıit besonderer Empfindlichkeit.
Das Kapitel SC  1e 772 miıt einem Hıinwels darauf ab, da{fs alle sich 1mM übri-
SCn die Vorschriften halten sollen, die der Diözesanbischof für den Predigt-
dienst erläfst, während die Kompetenz für die egelung der ad1ı0- und ern-
sehansprachen der Bischofskonferen zuschreibt. uch WEeNn dieser Canon Cie
Grundnorm des früheren 1328 nıcht ersetizen kann, wonach jede erKundı-
gUunNng 1Im Namen der Kirche ihrer Rechtfertigung der kanonischen Sendung
arf, möchte INan doch wünschen, dafß auf dem dort gewlesenen Weg
manches, Was der eue IC notwendigerweise UTr als Rahmen abstecken oder
allgemein konnte, inhaltlich konkret gefüllt wird, dafß das ecC nıiıcht
1Ur als ‚institutionalisierte Skepsis*,* sondern och deutlicher als Herausforde-
rung und wirksame Hilfe ür die Pastoral** spürbar wird. ®>

vieler: Aymans, Begriff, Aufgabe un: Träger des ehramts GrNKirchR 421—429; Schmutz,
Beauftragung 45—-63; dort weiıtere Lit

33 Diesen Begriff pragte Prof. Demmer, Kom Bisher unveröffentlicht.
dazu die Ansprache Papst Paul VO 1977 die Teilnehmer des Kongresses aus An-

lafß der 100-Jahr-Feier der Kirchenrechtlichen Fakultät der Gregoriana: AAS 1977) 208212
35 Das Manuskript dieser Arbeit wurde am 1983 abgeschlossen.

Beiılagenhinweis:
Dieser Ausgabe jeg der Frühjahrsprospekt 19  ® des Universitätsverlages Anton
Pustet, Bergstr. 1 / 5020) Salzburg, bei Wır bitten uUTNlseTe Leser eaC  ng
16(0)

müssen. Diese Menschen sind in der Regel für ein Wort indirekter Ansprache 
durchaus empfänglich, registrieren andererseits alles Routinemäßige oder Fron­
tal/Aggressive mit besonderer Empfindlichkeit. 
Das Kapitel schließt c. 772 § 1 mit einem Hinweis darauf ab, daß alle sich im übri­
gen an die Vorschriften halten sollen, die der Diözesanbischof für den Predigt­
dienst erläßt, während§ 2 die Kompetenz für die Regelung der Radio- und Fern­
sehansprachen der Bischofskonferenz zuschreibt. Auch wenn dieser Canon die 
Grundnorm des früheren c. 1328 nicht ersetzen kann, wonach jede Verkündi­
gung im Namen der Kirche zu ihrer Rechtfertigung der kanonischen Sendung 
bedarf,32 so möchte man doch wünschen, daß auf dem dort gewiesenen Weg 
manches, was der neue CIC notwendigerweise nur als Rahmen abstecken oder 
allgemein sagen konnte, inhaltlich so konkret gefüllt wird, daß das Recht nicht 
nur als „ institutionalisierte Skepsis",33 sondern noch deutlicher als Herausforde­
rung und wirksame Hilfe für die PastoraJ34 spürbar wird. 35 

32 Statt vieler: W. Aymans, Begriff, Aufgabe und Träger des Lehramts: GrNKirchR 421-429; Schmilz, 
Beauftragung 45-63; dort weitere Lit. 

33 Diesen Begriff prägte Prof. P. K. Demmer, Rom. Bisher unveröffentlicht. 
34 Vgl. dazu die Ansprache Papst Paul Vl. vom 10. 2. 1977 an die Teilnehmer des Kongresses aus An­

laß der 100-Jahr-Feier der Kirchenrechtlichen Fakultät der Gregoriana: AAS 69 (1977) 208-212. 
35 Das Manuskript dieser Arbeit wurde am 22. 2. 1983 abgeschlossen. 

Beilagenhinweis: 

Dieser Ausgabe liegt der Frühjahrsprospekt 1984 des Universitätsverlages Anton 
Pustet, Bergstr. 12, 5020 Salzburg, bei. Wir bitten unsere Leser um Beachtung. 
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